
IV. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN  

Ordnung und Sicherheit im Hafengebiet  
§ 13. Jedermann, der sich im Hafengebiet befindet, hat sich an die Be- 

stimmungen der Hafenordnung und an die Weisungen der zuständigen Behörden 
zu halten. Die Überwachung erfolgt unter Mitwirkung des Rheinschiffahrtsamtes, 
das insbesondere befugt ist, Personen, die den Vorschriften der Hafenordnung 
oder deren Ausführungserlasse zuwi- derhandeln oder Weisungen der Behörden 
nicht befolgen, den Aufenthalt im Hafengebiet vorübergehend oder dauernd zu 
untersagen. Vorbehalten bleiben die bahnpolizeilichen Befugnisse der 
Bahnorgane.  
2 Personen, die im Hafengebiet nicht beschäftigt sind oder sich nicht in 
Begleitung von Personal eines Hafen- oder Umschlagsbetriebes, der 
Hafenverwaltung SBB oder der Zollverwaltung befinden, dürfen sich im 
Hafengebiet nur mit Bewilligung des Rheinschiffahrtsamtes ausserhalb der 
öffentlichen Strassen und Wege aufhalten.  
3 Sportveranstaltungen, Feuerwerke, Festlichkeiten und ähnliche Ver- 
anstaltungen sowie das Anschlagen und Verteilen von Werbematerial  
und Flugblättern im Hafengebiet bedürfen der Bewilligung des Rhein- 
schiffahrtsamtes.  
4 Im Hafengebiet ist verboten:  

a)  die für die Allgemeinheit bestimmten Rettungsgeräte unbefugt zu entfernen 
oder missbräuchlich zu benutzen;  

b)   sich unbefugt innerhalb des Hub- und Drehkreises der Krane auf- 
zuhalten;  

c)  die Eisdecke der Hafengewässer zu betreten;  
d)  in den Hafenbecken und im Rhein längs der Ufer des Hafengebietes zu 

baden;  
e)  ohne behördliche Bewilligung im Bereich des Hafengebietes zu fischen;  
f)  im Bereich des Hafengebietes Schusswaffen aller Art unbefugt zu 

gebrauchen;  
g)  Abfälle und Waren aller Art zu verbrennen und Grasböschungen 

abzubrennen.  
5 Die Regierungsräte können auf dem Hafengebiet ihres Kantons weitere 
polizeiliche Bestimmungen erlassen und der allgemeinen Sicherheit dienende 
Anordnungen treffen;  
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Ordnung in den Betrieben  
§ 14. Die Betriebsleiter der Hafen- und Umschlagsbetriebe und die Führer der 

Schiffe haben dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen der Hafenordnung befolgt 
werden und dass in den Betrieben und an Bord der Schiffe Ordnung und 
Sicherheit herrschen.  
2 Das Areal der Hafen- und Umschlagsbetriebe und die Quais, Böschungen, 
Treppen, Bermen, Gleise und Weichen im Bereich der Betriebe müssen sauber 
und im Winter schnee- und eisfrei gehalten werden. Das Gras der Böschungen im 
Bereich der Betriebe ist regelmässig zu mähen und abzuführen.  
3 Auf öffentlichem Hafenareal, insbesondere auf Bermen, Treppen, Strassen, 
Gleisanlagen und Trottoirs, dürfen ohne Bewilligung des Rheinschiffahrtsamtes 
keine Gegenstände gelagert oder abgestellt werden.  
4 Ausgüsse, Abdampfleitungen und ähnliche Einrichtungen der Anlagen und 
Schiffe sind so zu sichern, dass weder Personen noch Sachen Schaden erleiden.  
5 Das Anbringen von Leuchtreklamen, Reklametafeln und Werbeschriften an 
Gebäuden und Anlagen der Betriebe bedarf der Bewilligung des 
Rheinschiffahrtsamtes.  
 
Umweltschutz  

§ 15. Allgemein ist unnötiger und vermeidbarer Lärm zu unterlassen, 
insbesondere ist der Güterumschlag mit starker Lärmentwicklung nach 
Möglichkeit zur Tageszeit durchzuführen. .  
2 Die Hafen- .und Umschlags betriebe haben alle zweckdienlichen Vorkehrungen 
zu treffen, um Staub- und Geruchsimmissionen zu vermeiden.  
3 Es ist verboten, das Hafengebiet und die Hafengewässer zu verunreinigen, 
insbesondere:  

a)  feste Gegenstände und Abfälle aller Art wie Güter, Ladungsrückstände, 
Verpackungsmaterialien, Tierkadaver in die Hafengewässer zu werfen oder 
fallen zu lassen oder an dafür nicht vorgesehenen Stellen des Hafengebietes 
zu lagern;  

b)  schädliche, gefährliche oder verunreinigende flüssige oder gasförmige 
Stoffe in die Hafengewässer auslaufen zu lassen oder einzuleiten.  

4 Vorbehalten bleiben weitergehende Vorschriften der eidgenössischen und 
kantonalen Umweltschutzgesetzgebung.  
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5 Die Hafen- und Umschlagsbetriebe sind verpflichtet, die aus ihrem  
Betrieb stammenden Abfälle aller Art zu sammeln und abzuführen und die aus 
ihrem Betrieb stammenden festen, gasförmigen und flüssigen Ladungsrückstände, 
Stau- und Separiermaterialien zu übernehmen sowie die in ihren Anlagen 
aufgestellten Behälter für den aus Schiffen herrührenden Haushaltkehricht an den 
Abfuhrtagen zu den dafür bestimmten Plätzen zu verbringen. Die Schiffsführer und 
Schiffsbesatzungen haben den Haushaltkehricht der Schiffe in den hierfür vor- 
gesehenen Behältern abzugeben.  
6 Feste, flüssige oder gasförmige Güter und Sachen aller Art, insbesondere Treib- 
und Brennstoffe, die in Hafengewässer oder in das Hafenareal gelangen, sind vom 
Verursacher nach den Weisungen der zuständigen Behörden zu entfernen oder auf 
seine Kosten entfernen zu lassen.  
 
Feuer- und Explosionsschutz  

§ 16. An allen mit entsprechenden Hinweisschildern gekennzeichneten Orten 
darf weder geraucht noch offenes Feuer oder Licht angezündet werden.  
2 Arbeiten, bei denen Lichtbogen oder Feuer benötigt werden oder  
Funken entstehen können, dürfen in der Nähe feuergefährlicher oder 
explosionsfähiger Güter oder Behälter, in denen sich solche Güter befinden, nur 
mit Bewilligung der Feuerpolizei4) durchgeführt werden.  
3 Bei Eisbildung muss am Liegeplatz eines Schiffes wenigstens ein Wasserloch für 
die Brandbekämpfung eisfrei gehalten werden. Die Wasserlöcher sind zu sichern 
und zu kennzeichnen.  
 
Schäden, Hindernisse und Unfälle 

§ 17. Schäden an öffentlichen Hafenanlagen und -einrichtungen sind vom 
Verursacher auf eigene Kosten zu beheben. Das Rheinschiffahrtsamt kann die 
Schadensbehebung auf Kosten des Verursachers veranlassen.  
2 Hat ein Schiff Gegenstände verloren, die die Schiffahrt behindern oder gefährden 
können, so hat der Schiffsführer sofort dem Rheinschiffahrtsamt Bericht zu 
erstatten und die unverzügliche Bergung zu veranlassen.  
3 Sind durch ein Schiff Hafenanlagen und -einrichtungen beschädigt worden oder 
sind an einem Schiff Schäden, welche auf mögliche Mängel der Hafenanlagen und 
-einrichtungen zurückzuführen sind, entstanden, so hat der Schiffsführer sein Schiff 
so lange am Unfallort zu belassen, bis das Rheinschiffahrtsamt die notwendigen 
Erhebungen durchgeführt hat. .  
 
 
4)  § 16 Abs. 2: Gemäss RRB vom 26. 7. 1994 sind sämtliche Aufgaben der 

Feuerpolizei ans Baudepartement, Bauinspektorat, übertragen worden.  
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4 Das Rheinschiffahrtsamt ist im Falle eines solchen Ereignisses befugt, die im 
Interesse des Schiffs- und Hafenverkehrs erforderlichen Massnahmen auf Kosten 
und Gefahr des Eigentümers, Reeders oder Führers des Schiffes zu ergreifen.  
5 Das Rheinschiffahrtsamt kann den Eigentümer, Reeder und Führer des Schiffes 
zur Leistung einer Sicherheit in der Grösse des angerichteten Schadens 
verhalten.  
6 Schwere Unfälle an Land und an Bord von Schiffen, die Sicherheit 
beeinträchtigende Betriebsstörungen im Hafengebiet und an Bord von Schiffen, 
Beschädigungen von Hafenanlagen und -einrichtungen sowie das Freiwerden 
gefährlicher Güter sind dem Rheinschiffahrtsamt unverzüglich zu melden.  
 
Warenverkauf und Hausieren  

§ 18. Das Zubringen, Verkaufen und Feilhalten von Lebens- und 
Genussmitteln sowie von Betriebsmitteln an Schiffe mit Versorgungsbooten 
bedürfen der Bewilligung des Rheinschiffahrtsamtes.  
2 Der Strassenverkauf und das Hausieren mit Waren aller Art im Hafengebiet 
bedürfen der Bewilligung des Rheinschiffahrtsamtes.  
3 Vorbehalten bleiben weitere gewerbe- und lebensmittelpolizeiliche 
Vorschriften.  
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